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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr   Dienstag: 8.00 – 13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr   Freitag: 8.00 – 12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30 – 17.00 Uhr   Dienstag 7.30 – 13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30 – 16.00 Uhr   Freitag 7.30 – 12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321/612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 22., 23. und 24. Mai 2021 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 22. und den 23. Mai 2021 unter  
Telefon 08322/4723 und für den 24. Mai 2021 unter Telefon 08323/2131. 
Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. 
Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in der Kemptener Aus-
gabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 22. Mai 2021: Bahnhof-Apotheke, Sonthofen,  
Bahnhofstraße 20, Telefon 08321/2843
am 23. Mai 2021: Allgäu-Apotheke, Sonthofen,  
Grüntenstraße 24, Telefon 08321/83445
am 24. Mai 2021: Adler Apotheke, Sonthofen,  
Promenadestraße 5a, Telefon 08321/22899

Oberstaufen:
am 22. Mai 2021: Stadt-Apotheke, Lindenberg,  
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087
am 23. Mai 2021: Propstei-Apotheke, Oberstaufen,  
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon 08386/2730
am 24. Mai 2021: Raphael-Apotheke, Lindenberg,  
Hauptstraße 41, Telefon 08381/92200

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 22. Mai 2021: Linden-Apotheke, Wiggensbach,  
Illerstraße 1, Telefon 08370/1525 (von 18.00 bis 20.00 Uhr)
am 23. Mai 2021: Martinus-Apotheke, Waltenhofen,  
Rathausstraße 2, Telefon 08303/424 (von 18.00 bis 20.00 Uhr)
am 24. Mai 2021: Christophorus-Apotheke, Durach,  
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, Telefon 0831/564657 (von 18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 22. Mai 2021: St. Anna Apotheke,  
Lenzfrieder Straße 56, Telefon 0831/574755
am 23. Mai 2021: Bahnhof-Apotheke am Klinikum,  
Robert-Weixler-Straße 48a, Telefon 0831/5226665
am 24. Mai 2021: Alpin-Apotheke am Klinikum,  
Pettenkofer Straße 1a, Telefon 0831/9607780

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 10.05.2021 (Bpl.
Nr. 0052/21) den Umbau des Wohnzimmers, Hochhaus Wohnung  
Nr. 40 – Prüfstatik, Lillebonner Straße 51 in Immenstadt i. A. (Fl.Nr. 845/22, 
845/23), Gemarkung Immenstadt i. Allgäu, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Ferdinand Berger

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Stadt Immenstadt i. Allgäu, 87509 Immenstadt i. Allgäu, Marien-
platz 3 - 4 eingesehen werden.

Ferdinand Berger  21-158

Erste Satzung der Gemeinde Blaichach
zur Änderung der Satzung über den Wochenmarkt

in der Gemeinde Blaichach

Vom 30. April 2021

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), BayRS 2020-1-1-I

erlässt die Gemeinde Blaichach folgende Satzung:

§ 1
Änderungsbestimmungen

Die Satzung über den Wochenmarkt in der Gemeinde Blaichach vom  
25. Februar 2011 wird wie folgt geändert:

§ 2 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Markttage sind jeweils Dienstag und Freitag.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 11. Mai 2021 in Kraft.

Blaichach, den 30. April 2021

GEMEINDE BLAICHACH

Christof Endreß, Erster Bürgermeister  51-159

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 11.05.2021 (Bpl.Nr. 

1409/20T) den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, 1. Tektur 
Änderung der Höhenlage des Erdgeschoss-Rohfußbodens, Am Schel-
menhag 19 in 87561 Oberstdorf (Fl.Nr. 717/2, 718/11, 718/12, 718/14), 
Gemarkung Oberstdorf, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Stefan Imhof

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2 , Zimmer 3.16 und 
bei der Marktgemeinde Oberstdorf, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberst-
dorf eingesehen werden.

Stefan Imhof  51-160

Sonthofen, den 18. Mai 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


